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ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[C − 2024/010181]
23. MAI 2024 — Erlass der Wallonischen Regierung über Investitionsprämien zur Förderung des Umweltschutzes

und der nachhaltigen Nutzung von Energie und zur Aufhebung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom
2. Dezember 2004 zur Ausführung des Dekrets vom 11. März 2004 über die Anreize, die für die Förderung des
Umweltschutzes und die nachhaltige Energiebenutzung bestimmt sind

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union, abgeändert durch die Verordnung (EU) 2023/1315 der Kommission vom
23. Juni 202

Aufgrund des Dekrets vom 11. März 2004 über die Anreize, die für die Förderung des Umweltschutzes und die
nachhaltige Energiebenutzung bestimmt sind, Artikel 2, Artikel 5 Absatz 4, abgeändert durch das Dekret vom
25. April 2025, Artikel 6, ersetzt durch das Dekret vom 25. April 2024, Artikel 7, 8, 9 Absatz 1, 11 und 14, abgeändert
durch das Dekret vom 25. April 2024, Artikel 16 und 17, abgeändert durch das Dekret vom 25. April 2024, Artikel 17/1,
17/2 und 17/4, eingefügt durch das Dekret vom 25. April 2024, und Artikel 18, ersetzt durch das Dekret vom
25. April 2024;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 2. Dezember 2004 zur Ausführung des Dekrets vom
11. März 2004 über die Anreize, die für die Förderung des Umweltschutzes und die nachhaltige Energiebenutzung
bestimmt sind;

Aufgrund der am 8. Dezember 2023 abgegebenen Stellungnahme der Finanzinspektion;
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